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16. Juni 2017 

Informationen des Amts für Migration und Integration Kanton Aargau (MIKA): 
Änderungen bei Gesuchen um Gebührenerlass und bei Zivilstandsänderungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die interne Überprüfung der Prozesse beim MIKA hat ergeben, dass im Bereich der Gesuche um 
Gebührenerlass ein grosser Aufwand entsteht durch erst im Nachhinein eingereichte Gesuche. Um 
diesen Prozess zu vereinfachen und zu beschleunigen hat das MIKA beschlossen, per 1. Juli 2017 
Anpassungen vorzunehmen. Ebenso wurde der Prozess "Zivilstandsänderungen" optimiert. 

1. Gesuch um Gebührenerlass 

Ab 1. Juli 2017 können für Beträge unter 100 Franken keine Gesuche um Gebührenerlass mehr 
gestellt werden bzw. werden solche Gesuche nicht mehr berücksichtigt. Der Betrag von 100 Franken 
bezieht sich auf die Gesamtrechnung, nicht auf den Betrag pro Person. 

Neu ist zudem stets auf den entsprechenden Formularen (Mutationen, Verfallsanzeigen, etc.) zu 
vermerken, dass ein Gesuch um Gebührenerlass beiliegt, analog dem Vermerk bezüglich Dringlich-
keitsgebühr. Fehlt die Bemerkung betreffend Gesuch um Gebührenerlass auf dem Formular, erfolgt 
die Ausstellung der Rechnung, die nachträglich nicht mehr storniert wird. Die Bemerkung kann ent-
weder auf der Vorder- oder der Rückseite, beispielsweise wie folgt abgefasst werden: 

Vorderseite 

 

 



 

 

Rückseite 

 

2. Zivilstandsänderungen 

Zivilstandsänderungen (Heirat, Scheidung etc.) von Drittstaatsangehörigen mit Schweizer oder 
EU/EFTA-Staatsangehörigen, die im ZEMIS mutiert werden, bewirken automatisch eine Änderung 
auf dem biometrischen Ausländerausweis AA10 (zusätzlicher Eintrag "Familienangehöriger" bzw. 
"Familienmitglied eines Bürgers der EU/EFTA") und lösen somit auch einen neuen Ausländeraus-
weis im Kreditkartenformat aus. Das MIKA hat bislang diese Zivilstandsänderungen nur im ZEMIS 
vorgenommen, ohne einen neuen AA10 auszulösen. Erfolgte danach eine nächste Mutation (zum 
Beispiel Adressänderung), wurde vom ZEMIS automatisch ein neuer AA10 ausgelöst. Gleichzeitig 
wurden dadurch die Kosten beider Mutationen ausgelöst. Somit kostete diese Adressänderung nicht 
26 Franken (Vorinkasso) sondern 54.30 Franken. Die Differenz zum Vorinkasso musste das MIKA 
mit einer zweiten Rechnung in Höhe von 28.30 Franken nachträglich den Gemeinden zustellen. Dies 
hat öfters zu Nachfragen der Einwohnerdienste oder der ausländischen Personen geführt. 

Im Rahmen der Prozessüberprüfung hat das MIKA daher beschlossen, für jede Zivilstandsänderung 
jeweils einen neuen Ausweis auszulösen. Dies betrifft ausschliesslich Drittstaatsangehörige die mit 
Schweizer oder mit EU/EFTA-Staatsangehörigen verheiratet sind, da nur in diesen Fällen der er-
wähnte Zusatz auf dem AA10 systembedingt durch das ZEMIS ausgelöst wird. Diese Regelung gilt 
ebenfalls ab 1. Juli 2017. 

Beispiele der Änderungen auf dem AA10: 

Drittstaatsangehörige / EU/EFTA-Staatsangehörige 
 
Änderung bei Heirat von Drittstaatangehörigen mit EU/EFTA-Staatsangehörigen 

 

 

 

Änderung bei Scheidung von Drittstaatangehörigen mit EU/EFTA-Staatsangehörigen 
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Drittstaatsangehörige / Schweizer Staatsangehörige 
 
Änderungen bei Heirat von Drittstaatsangehörigen mit Schweizer Staatsangehörigen 

 

 

 

 

Änderung bei Scheidung von Drittstaatsangehörigen mit Schweizer Staatsangehörigen 

 

 

 

 

Bei Fragen steht Ihnen das Team Verlängerungen unter der Telefonnummer 062 835 48 65 gerne 
zur Verfügung.  

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme dieser Anpassungen und die stets gute Zusammenarbeit. 

 

 

Markus Rudin 
Amtsleiter 
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